
Wichtige Regeln beim Besuch unserer Mensen und 
Cafeterien zum Wintersemester 2020 / 2021 
 
Neben den allgemeingültigen „AHA“-Regeln haben wir zum Schutz 
aller Gäste und Mitarbeiter*innen weitere Maßnahmen getroffen: 
 

 Die Mensen/Cafeterien mit Sitzbereich stehen nur den Studierenden sowie 
den Bediensteten der BUW und des HSW zur Verfügung. Für unifremde 
Personen ist der Zutritt untersagt.  
 

 Für die Mittagszeit müssen sich die Gäste über unser Reservierungssystem 
„Book-a-Mensa“ einen Sitzplatz reservieren. (Ausnahme: HfMT) 
 

 In den Mensen/Cafeterien, in denen es außerhalb der Mittagszeit ein Speisen- 
und Sitzplatzangebot gibt, müssen sich die Besucher*innen mit Studierenden- 
bzw. Dienstausweis oder einer Bescheinigung der BUW unaufgefordert 
legitimieren.  
Um eine einfache Rückverfolgbarkeit gemäß §2a der Corona-Schutz-
verordnung sicher zu stellen, wird bei jedem Besuch ein Foto von der 
Bescheinigung oder dem Ausweis gemacht. Diese Fotos dienen ausschließlich 
im Bedarfsfall der Kontaktpersonennachverfolgung durch die zuständige 
Behörde und werden 4 Wochen lang aufbewahrt und anschließend vernichtet. 
Jeder Gast erklärt sich mit dem Betreten unserer Verpflegungsbetriebe mit 
dieser Regelung einverstanden. 
 

 Die HSW-Mitarbeiter*innen dürfen sich im Zweifel den Lichtbildausweis zeigen 
lassen. Bei fehlender Legitimation müssen die HSW-Räume umgehend 
verlassen werden. 
 

 Es kann nur per Karte (Giro-Karte, Kreditkarte) oder per Smart-Phone 
(Sparkassen-App, Apple-Pay, Google-Pay) bezahlt werden. Barzahlung ist nicht 
möglich. 
 

 In einigen Cafeterien finden Sie diese Schilder auf den  
Tischen (s. rechts). Machen Sie bitte bei jedem Besuch  

 ein Foto von dem Schild und bewahren es 4 Wochen auf. 
 Im Falle einer auftretenden Infektion erleichtert dieses  

die Rückverfolgbarkeit von möglichen Kontakten.  

 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 


